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Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die :.viinisterialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes KRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes ~RW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". · 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz=- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes KRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums ~RW (Adresse: http:/ /\v,vw.im.nrw.de) 
und d·ort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse" . 

. Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes XRW (SGV. )IRW) ist auch auf 
CD-RO:.\I erhältlich. Bestellformulare finden sich in den Kummern 3 und 4 des GV. ?-JRW. 1999. ebenso im 
Internet-Angebot. · 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische ~-'\.rbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. ?-JR\V. nur verzögert erstellt werden kör1nen. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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20320 
Zweite Anordnung 

zur Anderung der Anordnung 
über die Festsetzung von Zusätzen 
zu den Grundamtsbezeichnungen 

Vom 12. August 2000 

Die Anordr:ung über die Festsetzung von Zusätzen zu 
den Grundamtsbeze:.chnungen in der Fassung vom 
29. Juli 1992 (GV. XRW. S. 324), geändert durch Anord
mmg vom 18. Dezember 1996 (GV. ?s~W. 1997 S. 2), ,virä 
gemäß der Vorbemerkung ~ummer 1 Abs. ~ zu den 
Besoldungsordnungen A und B - Anlage I des Bundesbe
soldungsgesetzes - in Verbindung mit § 8 Abs. 5 des 
Landesbesolciungsgesetzes im Einverneh..1Tien mit dem 
Innenministerium wie folgt geändert: 

1 In Ziffer 1 werden 

1.1 die Nummer 4 gestrichen. die 2\ummern 5 bis 8 
werden :'-Iummern 4 bis 7, . 

1.2 die neue Xu:mmer 8 wie folgt eingefügt: 

,,8. Oberinspektor Justizvollzugs-
Technischer" 

1.3 in der Spalte „Zusatz" 

a) bei der neuen Kummer 4 vor dem ·wart .. Techni
scher Justiz-" die Worte „Bibliotheks-·; Forst-, 
Regierungs-, Steuer-" und nach dem ·wart „Tech
nischer Justiz-" die \-Vorte,, - als Präparator/Prä
paratorin - " eingefügt, 

b) bei der neuen Kummer 6 nach dem Wort „Brand-" 
das \-Vo::-t „Eich-" und nach dem \-Vort „Steuer-" 
das Wort ,;C"mwelt-" eingefügt, 

c) bei der Kummer 9 die Worte „Eich-" und ,;C"m
welt" gestrichen. 

2 In Ziffer 4 werden 

2.1 die Worte „an der Fac~hochschule für Bibliotheks
und Dokur.:1entationswesen in Köln," gestrichen und 

2.2 jeweils die Worte „Zentralbibliothek der :.VIedizin" 
durch die Worte „Deutschen Zentralbibliothek für 
::VIedizin" ersetzt. 

Düsseldorf, den 12. August 2000 

205 

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Peer Steinbrück 

- GV. NRW: 2000 S. 624. 

Bekanntmachung 
der Verwaltungsvereinbarung 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-\Vestfalen 

über die polizeiliche Zusammenarbeit 
bei Einsätzen aufgrund von Geiselnahmen 
im Zusammenhang mit dem Luftverkehr 

Vom 3. September 2000 

Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Xord
rhein-Westfalenhaben am 11. lVIai 2000 die Verwaltungs
verebbanmg über die Zusammenarbeit bei Einsätzen 
aufgrund von Geisehah..'!len im Zusammenhang mit dem 
Luftverkehr geschlossen. 

Die Venvaltungsvereinbarung wird nachfolgend be
kann'.: gemacht. 

Düsseldorf, den 3. September 2000 

Die Landesregierung 
Kordrhein-\Vestfalen 

(L.S.) 
Der :.VIinisterpräsident 

Wolfgang Clement 

Vereinbarung 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Land Xordrhein-Westfalen 
über die polizeiliche Zusammenarbeit 

bei Einsätzen aufgrund von Geiselnahmen 
im Zusammenhang mit dem Luftverkehr 

§ 1 

Bei Einsätzen aufgrund von Geiselnahmen im Zusam
menhang mit dem Luftverkehr unterstützt die Grenz
schutzgruppe 9 des Bundesgrenzschutzes (GSG 9) die 
zuständigen Polizeibehörden des Landes Kordrhein
Westfalen. 

§~ 

(1) Zur Gewährleistung der reibungslosen Zusammen
arbeit wird Folgendes vereinbart: 

1. Das Landeskriminalamt :'ifordrhein-\-Vestfalen fordert 
die GSG 9 an, die stänciig eir..e Führungsgruppe und 
eine Einsatzeir..heit ( 25 bis 35 Beamte) in Bereitschaft 
hält und den Abmarsch dieser Kräfte innerhalb einer 
Stu..TJ.de nach Alarmierung sicherstellt. 

2. Die Kräfte der GSG 9 werden in die Besondere 
Aufoauorganisation (BAO) nach dem Landesteil Xord
rhein-Westfalen zur PDV 132 eingegliedert. 

3. Die GSG 9 entsendet Vorauskräfte. sobald zu erkennen 
ist, welcher Flughafen angeflogen.wird. 

4. Der Führer cier GSG 9 oder sein Vertreter im Amt 
übernimmt die Führang des Einsa'.:zabschnitts Tat
oojekt. Als Führungsassistent wird der Leiter der 
Si:>ezialeinneit einer Polizeibehörde des Landes Xord
rfein-\Vestfalen oder sein Vert:::-eter im A.,"rlt eingesetzt. 

5. Die Führungsgruppe nutzt die am betreffenden Flug
hafen für diese Aufgaben vorbereiteten Räume. Die 
Ausstattung der Räume obliegt der jeweils zuständi
gen Polizeibe!l.örde des Landes ?-rordrhein-Westfalen. 
.~rt lin?, "Cmfang der Ausstattung sind mit der GSG 9 
anzustimmen. 

6. Alle Zugriffsmaßnahmen im und am Flugzeug führt 
die GSG 9 durch. 

,. Bei Aktualisierung der Flughafenakten ist die GSG 9 
zu beteiligen. 

8. Teil H des Landesteils Xordrnein-Westfalen zur PDV 
100 „Verhal'.:en/:.\faßnahmen bei/nach Einsätzen mit 
graYierenden Folge::i" gilt für die GSG 9 im "Cnterstel
lungsfall entsprecnend. 

(~) Es sind abgestimmte Fo:::-tbildungsmaßnah..TJ.1en 
-dtcrcr..zuführen. Dabei sind die Polizeiführer. die Ständi
gen Stäbe, die Beratergruppen des Landeskriminalamtes 
Nordrnein-Westfaler.. und der Zentralen Polizeitechni
schen Dienste Xordri::ein-\Vestfalen, die Führer des Ein
sa'.:zabscnr:itts Ermittlungen, alle im Einsatzabscr-1:itt 
Verha::idlungen und im Einsatzabschnitt Tatobjekt einge
se':zten Kräfte der Polizei des Landes :'-Iordrhein-Westfa
len, die Führungskräfte der GSG 9 und die für bestirr.mte 
Aufgaben vorgesehenen Beamten der GSG 9 besonders z1.~ 
berücksichtigen. Das Landeskriminalamt Nordrhein
Westfalen aktualisiert die FortbildungsiP_½.alte regelrr:ä
ßig in Abstimmung mit der GSG 9. 

(3) Jährlich fir:det eine gemeinsame Vollübung „Geisel
nahn:en im Zusam::nenhang mit dem Luftverkeh:·" statt. 
Das Innemninisteriu::n des Lar..des Nordrhein-\Vestfalen 
bestimmt ciie für die Ausrichtung z;iständige Polizeibe
hörde. 
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§ 3 

Kosten ::'ür d:.e Fortbildung werde:i gegensei'.:ig nicht :.:i 
Rechr:.ung gestellt. Kosten für Scnäden an Fkgzeugen, 
Geräten oder Ei:i:-:.ch::.u:gen der Flughäfen, die bei ge
meinsarr..en Fortbildungsmaßr..ahn:en, ir..sbesor:.dere Voll
üb-unge::i. entstehen, trägt de· D:.enstherr der ver;.:rsa
cnenden Einheit. Bund und Land ve:-zichten hierbei auf 
die gege:ise!.tige Geltendmachung von Ersat:ansprt.chen, 
soierr.. diese nicl:t auf Vorsatz oder grooer Fahrlässigkeit 
be:-uhen. 

§4 

Die Regelu:igen des § 11 BGSG werden durch diese 
Vereinbanmg nicht berührt. 

§ 5 

Diese Vereinbarung tritt mit Cnterzeichnu:r::g in Kra:t. 
Sie kann zum 31.12 eines Kalenderjahres mit einer F:·ist 
von einem Jahr gek:indigt werde:::1. 

Berlin, den 11. :.vrai 2000 

Für die 
Bundesre-oubli~ Deutscllland 

~ der 
B:mdesminister des Inr..ern 

Otto Schily 

Düsseldorf. den 11. Mai 2000 

Für das 
Land ~ ordrhein-\Vestfalen 

Xal!le!ls des ::.VIinisterpräsidenten 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. KRW. 2000 S. 624. 

2251 
Bekanntmachung 

der Satzung über die Zugangsfreiheit 
zu digitalen· Diensten gern. § 53 Abs. 7 

des Vierten Staatsvertrages zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (RStV) 

Vom 25. August 2000 

Auf der Grundlage des § 53 Abs. 7 des Vierten 
Staatsvertrages zur Anderung rundfunkrechtlicher 
Staatsverträge (4. Ru!ldfunkänderungsstaatsvertrag) vom 
1. Februar 2000 (GV. XRW. S. 106) sowie des § 57 Abs. l 
des Runc:Junkgesetzes für cias Land X ordrhein-\Vest:'alen 
(LRG NW) in der Bekanntmachu!1g der Keufassung -vom 
25. April 1998 (GV. KRW. S. 240) hat die Landesanstalt :ür 
Rundfu:ik Xordrhein-Westfalen (LfR) am 25. 8. 2000 
fplge:ide Satzung bescnlossen: 

§ 1 
§ 2 
§ 3 

Inhalt: 

ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschrifte!! 

Anwendungsbereich 
Verpflic~1tete 
Berechtigte 

§ 4 AD.gemeine Anforder„mgen _ 

§ 5 
§ 6 

§ 
§ 8 

§ 9 

Z\VEITER ABSCH:'\ITT 
Verfahrensgrt;.ndsätze 

Anzeige- m:d Of:;'enlegungsp:licht 
Auskunftspflicht 
Offenlegungspflicht gegenüber Dritten 
Fes'.:stellung der A . .1.--iforderungen nach § 53 Abs. 1 
bis~ RStV 
Beschwerderecht von VeranstalterniBerechtigten 

§ 10 

§ 11 
§ 12 

§ 13 

Abstimmung :c-:it anderen bstitutionen 
Örtlicn zuständige Landesn:edier..a:ista:t 
Ge::ne:.nsar.:e Stelle Digitaler Zugang 

DRITTER ABSCH:i'\ITT 
Besondere Zi.;.gangsregel:mgen 
hir:.sichtlich einzelner Dienste 

Zugang z:i Techniscnen Pla:tformen (§ 53 Abs. 1 
und 2 RStV) 

§ 14 Zugang zu ~avigatoren (§ 53 Abs. 2 RStv) 
§ 15 Zugang zu Progran::nplattformen (P:-ogra:11mbün

delung und -verma:-ktung - § 53 Abs. 3 RStV) 

VIERTER ABSCHNITT 
l'..:öergang- und Schlußvorscnriften 

§ 16 l..oergangsregelung 
§ 17 Bericht übe:· die Er:.t\vicklur:.g des digitalen Zu

gangs 
§ 18 In-Kraft-Treten 

ERSTER ABSCHfüTT 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Anwehdungsbereich 

(1) Diese Satzung regelt gemäß § 53 Abs. 7 Rundiunk
staatsvertrag (RStV) Einzelheiten zur inhaltlichen und 
verfah:-e::::isn:äßigen Konkretisierung der gesetzlichen 
Vorschriften für Zugangsdienste. 

(2) Zugangsdieriste im Sinne dieser Satzung sind Dien
ste und Systeme, die - unabhängig von deren u'öertra
gungsmed!.um - ä.er Herstellung, del!l Transport, der 
Vermarktung oder dem Empfang digitaler Datenströme 
über dazu bestimmte Teilr:.e!lmerendgeräte (De~ode:-) 
dienen. soweit die verbreiteten Daten Fernsehdienste 
sind oder mit ihnen inhaltlich verbunden sind. 

§2 
"Verpflichte~e 

(1) Durch diese Satzung wird verpilichtet, v:er Zt;.
gangsdie::1.ste anbietet. 

(2) Verpflichtete nach § 53 RStV und nach dieser 
Satzüng sind auch die Betreiber von Kabelar.Jagen, 
soweit sie neben den im § 52 R-StV beschriebenen 
Dienstle:.stungen Zugangsdiens:e anbieten. 

(3) \Ver Prograrnme bündelt (aus menreren eigenen oder 
fremden digitalen Programminhalte::1. oder Diensten ein 
Gesamtangebot oder Programmpaket _zusammenstellt) 
und vermarktet. ist Ver-oflichteter. sofern er eine markt
beherrschende Stellung"innehat. · 

§ 3 
Berechtigte 

Durch diese Satzung \Vird berechtigt, wer Zugangs
dienste nachfragt, um eigene oder fremde Fernsehdienste 
oder mit ihnen inhaltlich verbundene Dienste anzubieten 
ocier zu ve=arkten. 

§4 

i\l.lgemeine Anforderungen 

(1) 'Verpflichtete müssen den Berechtigten Zugangs
dienste zu angemessenen, nichtdiskriminierenden und 
chancengleichen Bedingun.gen anbieten. 'Bietet ei:i Ver
pfEchteter mehrere Zugangsd:.enste an, so gelten die 
Bestimmungen dieser Satzung für jeden Dienst einzeln. 

(2) Bedingt;.r:.gen sind in der Regel -dar~1 angemessen, 
wenn der Verpflichtete 

- ein Vertragsangebot macht, das alle relevan'.:en Punkte 
enthält, · 

- Dienstleistungen soweit möglich e:itbündelt anbietet, 

- Zugangsdienste zu Entgelten anbietet, die das Verhält-
nis von Aufwand und Kutzen ,viderspiegeln, und 
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- kei:nen Einfluss auf die ir.J:altliche Gestaltu:r::g der 
Angebote des Berechtigten ausübt. 

(3) 'Bedfagungen sind da1u1 nichtdiskrininierend, 
wenn der Verpflichtete denselben Zugangsdienst ver
schiedener:: Berechtigte~ so anbietet, dass Berec!ltig:e 
weder unmittelbar nocn rr.ittefoar unbillig bebndert 
oc.er gegenüber gleichart:.ger.. Unternehmen ohne sachli
chen Gru:r::d urnr..ittelbar oder mittelbar unterschiedlich 
behandelt \\"erden. ~Das Fehlen eines sachlichen Grundes 
wird i!1sbesondere dann vermutet, wenn ein Verpflichte
ter denselben Z1~ga:r::gsdienst einem Unte=eb.men. das 
ir~'TI nacn Abs. 4 zuzurecln1en ist, zu anderen Bedi:ngu!l
ge!l anbietet als einem anderen Berechtigten. 

(4) Einer:1 Ve:'Pflichteten ist ein Unte::-nehn:::en zuzu
rechnen, mit den er u::nnittelbar oder mittelbar durc!l 
Beteiligung oder in sonstiger \V eise verbunden ist und das 
ihm in entsprechender Amvendung des § 28 RStV zuzu
rechi::en ist. 

(5) :Beäingc:ngen sind ir- der Regel dann chancengleich, 
wenn sie allen Berechtigten reale Chancen auf Zugang zu 
Zugar:gsdiensten eröifnen. ~Dies gilt insbesondere für 
Fernsehdienste. die wegen Hrres Beitrages zur Vielfalt 
nach § 52 Abs. 3 Xr. 1 und ::--Jr. ~ SO\vie Abs. 4 Xr. 1 RStV 
bei der digitalen -C-bertragung zu berücksichtigen sind. 
3Für die Chancengleichheit ist es im Rab ... 'TI.en des tech
nisch Möglichen und wirtschaftlich Zumutbaren von 
Bedeutung, oo auch unabhängige und regionale Veran
stalter tatsächlich an der Meinungsbildung mitwirken 
können, und der Verpflichtete :.\föglichkeiten des teiiwei
sen oder eingeschränkten Zugangs zu dem Zugangs-
dienst ausreichend berücksichtigt hat. 

ZWEITER ABSCH:.\7:TT 
Verfahrensgrundsätze 

§5 
A=eige- und Offenlegungspflicnt 

(1) :Die Aufnahme eines Zugangsdienstes nach § 53 
Abs. 1 und 2 RStV ist der zuständigen Lar:.desmedienan
stalt ur:.verzüglic!l anzuzeigen (§ 53 Abs. 4 Satz 1 RStV). 
2Die ,'i...lJ.zeige muss den Verpflichteten und die Art des 
Dienstes erkennen lassen. 

(2) 'In der Anzeige müssen alle technischen Parameter 
(§ 53 Abs. 4 Satz 2 RStV) offengelegt werden, deren 
Kenntnis erforderlich ist, um den Zugang nac!l § 53 Abs. 1 
ui::d 2 RStV zu ermöglichen. 'Die A ... TJ.bieter haben ferner 
die fü:::- die einzelnen Dienstleistungen geforderten Ent
gelte offenzulegen (§ 53 Abs. 4 Satz 4 RStV). 

(3) In der Anzeige sind die Vorkehrungen darzulegen, 
mit denen die in Absatz 2 bezeichneten Informationen 
auch Dritten gegenüber offengelegt werden, die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen (§ 7). 

(4) Jecie A.nderung der nach den Absätzen 1 bis 3 
anzuzeigenden Infonnationen ist ebenfalls unverzüglich 
offenzulegen (§ 53 Abs. 4 Satz 3 RStV). 

(5) :von der Anzeigepflicht ist befreit, wer Dienste 
anbietet, c.ie für weniger als 1.000 Haushalte bestimmt 
sir:d. 2Die übrigen Vorschriften dieser Satzung bleiben 
hiervon unberührt. 

§ 6 

Auskunftspflicht 

(1) Auf Verlangen der zuständigen Landesmedienan..: 
stait hat der Verpflichtete alle Auskünfte zu erteilen und 
"Cnterlagen vorzulegen, die für die Prüfung nach § 53 
Abs. 5 RStV eriorderEch sind (§ 53 Abs. 4 Satz 6 RStV). 

(2) Ir:.sbesondere kann die zuständige Landesmedienan
stalt folgenc.e Angaben verlangen: 

1. die für den Zugangsdienst geforder-ten Entgelte, die 
ihrer Berechnung zugrunde liegenden Daten, sowie 
Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass hinsichtlich 
verschiedener Zugangsdienste eine getrennte Rech
nungsführung besteht (§ 53 Abs. 4 Satz 4 RStV), 

2. zwischen dem Verpflichteten und Berechtigten getrof
fene Vereinbarungen, 

3. die .zur Prüfung einer ~a:::-ktbeherrschenden Stellung 
des Verpflichteten erforderlichen Inior:nationen (§ 53 
Abs. 3 RS:V), insbesondere solche, die zur Bestimmung 
von Unternehmen erforderlich sind, die dem Ve:·
pflich:eten r,.ach § 4 Abs. 4 zuzurec~nen sind. 

(3) 1,'L'1gaben über persönliche und sc.chliche Ver!läi.t
:r:isse einer natürlichen oder ju:·istischen Person oder 
einer Personengesellschai't so,vie Betriebs- oder Ge
scl:äftsgeheimnisse. die den Landesmedienanstalten. ih
ren Organen, ihren Bediensteten oder von ihnen be2.ui
tragten Dritten im Rahmen de:::- Durchfü:hnmg ihrer 
Aufgabene:·füllung anvertraut ocier sonst bekannt gewor
den sind, dürfen nicht unbefugt offenbart werden. 
"Smveit personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
findeP.. die Datenschutzbestimmungen nach Landesrecht 
Anwendung. 

~7 
Offenlegungspfiicht geger-über Dritten 

Ein berechtigtes Interesse (§ 53 Abs. 4 S. 2 RStV) 
können Berechtigte ün Sinne von § 3 ir: der Regel an der 
Offenlegung solcher techi::ischer Parameter und Entgelte 
geltend machen, 

1. die sie zur Ausübung eines Zugangs benötigen, 

2. auf die sie eine Beschwerde nach § 9 stützen möchten 
oder 

3. von deren Feststellung nach § 8 sie entsprechend der in 
§ 54 Abs. 2 Kr. 3, 1. Halbsatz des Gesetzes gegen 
\Vettb_~"·:e:·bsbeschränkungen genannten Weise betrof
fen \YUrCien. 

§ 8 
Feststeliung der Anforderungen 

nach § 53 Abs. 1 bis 4 RStV 

(1) 'Die zuständige Landesmedienanstalt prüft, ob d\;?r 
angezeigte Dienst oder das System den Anforderungen 
nach~ 53 Abs. 1 bis 4 RStV und den Vorschriften dieser 
Satzung entspricht (§ 53 Abs. 5 Satz l RStV). 2Sie stellt 
dies durch Bescheid fest (§ 53 Abs. 5 Satz 2 RStV). 
3Entspricht der angezeigte Dienst oder das Systen::: diesen 
i\.nforderungen nicht, kann die zustänciige Landesme
dienanstalt -

1. zunächst dem Verpflichteten Gelegenheit geben, seine 
Anzeige nachzubessern, insbesondere offengelegte In
formationen zu ergänzen, 

2. den Bescheid nach Satz 2 mit Auflagen verbinden, die 
notwe:r::dig sind, damit der Dienst oder das System den 
Ar-forderungen des § 53 Abs. 1 bis 4 RStV 1u1d dieser 
Satzung entspricht (§ 53 Abs. 5 Satz 3 RStV). 

(2) Die Amtshandlungen und Feststellungen nach Ab
satz 1 können auch durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
mit der zuständigen Landesmec.ienar-stalt erfolgen. 

(3) :Die zuständige Landesmedienanstalt untersagt den 
Dienst oder das System, ,venn 

1. der Dienst oder das System auch d~rch Auflagen nicht 
den Anforderungen des § 53 Abs. 1 ois 4 RStV und 
dieser Satzung entspr-icht, 

2. der Verpflichtete Auflagen trotz Fristsetzung nicht 
erfüllt oder 

3. de:::-Verpflichte:e fortgesetzt oder wiederholt gegen die 
Bestimmungen des § 53 RStV oder dieser Satzung 
verstößt_ 

2In den Fällen des Abs. 2 ist bei Vorliegen der in Aos. 3 
Satz 1 genannten Bedingungen die Kündigung des öffent
lich-rechtlicneP.. Vertrages aus wichtigem Grund auszu
sp:·echen. 

(4) Die zuständige Landesmediena!1stalt macht ihre 
jeweiiige!l. Entscheidungen öffentEch. 

§ 9 

Beschwerderecht von Veranstaltern 

(1) Veranstalter können oei der zuständigen Landesme
d:enanstalt Beschwerde mit der Behauptung einlegen, ein 
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Verpflichteter verletze ihr:en geger:über die Bestim:::nun
gen nacn § 53 RStV oder dieser Satz:mg. (§ 53 Abs. 6 
Satz l RStV). 

(2) 'Bei der Einlegung der Bescbverde ::iat der Verar:
stalter darz:ilegen, dass er auf eir:e eir:.verr:enmliche 
Klärung der streitige::i Positionen mit c.er:J. Verpflichteten 
hinzu:wirken versucht hat. 'Die Beschv:e:-de ist nach dem 
Scheiten~ der Einigungsbemünwiger: schriftlich unter 
Angabe und Er:äuterung c.es Streitgegenstandes zu erhe
ben. 

(3) 'Ist Beschwerde eingelegt, erörtert die zuständige 
Landesmedienanstalt die Sach- und Rechtslage mit dem 
Ziel einer eir:vernehmlichen Regelung mit dem Verpflich
teten. "Kann das Einverneh„'TI.en nicht hergestellt werden 
und hält die Landesmedienans~alt die Beschwerde für 
begründet, so gibt sie der:J. Verpfichteten unter Setzung 
einer angemessenen Frist Gelegenheit, der Beschwerde 
abzuhelfen. Wird de:- Beschwerde nicht fristgerecht ab
geholfen, trifft die zuständige Laridesmec.ienanstalt die 
erforderlichen :i:VIaßnahmen (§ 53 itbs. 6 RStV). 

(4) Dauert der nach Absatz 3 festgestellte Rechtsverstoß 
an ade:- \':iec.erholt er sich, unte:-sagt die zuständige 
Landesmedier:anstalt der: Dienst (§ 53 Abs. 6 Satz 4 i. V. m. 
Abs. 5 Satz 4 RStvl oder spricht die Kündigung des 
öffentlich-rechtlicher: Vertrages aus wichtigem Grur:.d 
a:is. 

§ 10 
Absti::nmung mit anderen Institutionen 

(1) Zur Feststellung einer marktbehe:-rschenden Stel
lung des Verpflichteten(§ 53 Abs. 3 RStV), zu techniscnen 
Parametern (§ · 53 Abs. 4 Satz 2 RStV), Entgelten und 
sonstigen Konditionen (§ 53 Abs. 4 Satz 4 RStV) sind 
Entscheidungen des Bundeskartellamts und der Regulie
rungsbehörde für Telekommunikation und Post bei der 
Prüfung durch die zuständige Landesmedienanstalt zu 
berücksichtigen. 

(2) Fehlen solche Entscheidungen oder sind seitdem 
,elevante Anderungen eingetreten, so holt die zuständige 
Landesmedienanstalt die Stellungnahme des Bundeskar
tellamts oder der Regulierungsbehörde für Teleko::nmu
nikation und Post zur kartell- bzw. telekom.munikations
rechtlichen Bewertung ein, die sie bei ihrer Entscheidung 
berücksichtigt. 

§ 11 
Örtlich zuständige Landesmedienanstalt 

(1) Für Amtshandlungen nach § 53 RStV und diese1· 
Satzung ist die Landesmedie::.1anstalt örtlich zuständig, in 
deren Zuständigkeitsbereich der Zugangsdienst erbracht 
wird. 

(2) Sind danach mehrere Landesmedienanstalten zu
ständig, bestimmt die Gemeinsame Stelle „Digitale:
Zugang" die Anstalt, bei der das Verfahren geführt wird. 

(3) Die Landesmedienanstalten bestimmen eine Stelle, 
die A=eigen (§ 5), Beschwerden (§ 9) und sonstige 
Zusendungen entgegennehmen kann ur:d an die zustän
d:.ge Landesmedienanstalt v;eiterleitet. 

§ 12 
Gemeinsame Stelle Digitaler Zugang 

(1) Die Entscheidur:gen der zuständigen Landesme
dienanstalt werden entsprechend§ 38 Abs. 2 RStV i. V.m. 
den Grundsätzen für die Zusammenarbeit der Arbeitsge
meinschaft der Lanciesmedienanstalten in der Bundesre
publik Deutschland (AL:.VI-Grundsätze) und nach ,.\faß
gabe der nach:folg"enden Bestimrr:ungen durch die Ge
meinsame S:eEe „Digitaler Zugang" der Direktorenkon
ferenz der Landesmeciienanstalten vorbereitet. 

(2) Die zuständige Land_~sm_ed:.enanstalt legt die 1\..l'J.

zeige zur Aufnah::ne oder Ar:deru'J.g eines Zugangsdien
stes oder eine Beschwerde der Gemeinsamen Stelle 
,,Digitaler Zugang" unverzüglich vor. 

(3) 'Die Gemeinsame Stelle „Digitaler Zugar:g" oder in 
den durch ihre Verfahrensordnung bestimn:ten Fällen die 
Direktorenkoderenz der Landesmedienanstalten (DLM) 

spricht spä:estens binnen acht Wacher: r:ach Vorlage aller 
für d:e Entscheid:mg ao:,Yer..digen Unterlagen eine Emp
:e:ilu!lg aus unc. teilt das Ergebnis der zus'.:ändigen 
Landesmedienanstalt mit. 

(4) Die zuständige Landesmedier:anstalt trifft auf die
ser Grur:dlage die E!ltscheidung. 

DRITTER ABSCH)T!TT 
Besondere Zugangsregelungen 
hinsichtlich einzelner Dienste 

§ 13 
Zugang zu Technischen Plattformen 

(§ 53 Abs. 1 RStV) 

{l) 'Wer Zugangsberechtigur:gsdienste (Conditional 
Access Services - CAS) anbietet, muss heben den Anfor
ä.en.a:gen des § 4 die nohvenciigen Vorkehrungen treffen, 
dass die von ih::n verwalteten Dekoder über zagangsof
fene Schnittstellen verfügen, die Dritter.. d:.e Herstellung 
und den Betrieb eigener Anwendungen erlauben. 'Die 
Schnittstellen müssen dem Stand der Technik. insbeson
dere einheitlich normierten eurouäischen Standards ent
sp:-echen (§ 53 Abs. 1 Sätze 2 und 3). 3Dies ist jedenfalls 
dann· erfüllt, wenn die Zugangsberechtigungsdienste 
über· ein Com:non-Interface-i\Iodul verarbeitet werden 
können. "Techr:ische Dienstleistungen müssen auch ent
bündelt vom Angebot von Kundenvenvaltungssystemen 
(Subscriber-ivianagement-Services) angeboten werden. 

(2) Verp:lichtete nacn Abs. 1 müssen die einzusetzenden 
Dekoder so ausstatten, c.ass die angelieferten Daten
ströme in einer \V eise empfangen unci ve:ra:-beitet ,rerde!l, 
die Ar:.wendungen von Berechtigten ermöglicht, ur:d nach 
den Gnmcisätzen des § 53 RStV und dieser Satzung allen 
Berechtigten, die :für die Dekoder auf der Grundlage des 
Bet:-iebssystems u!!d der Programmierschni'.:tstellen 
(Application ProgramniP-g Interfaces - API) Anwendun
gen betreiben oder daran anpassen wollen, die dafür 
notwendigen Informatior:en zugänglich machen uP-d sie 
über alle dafür relevan'.:en Veränderungen informieren. 
Die Schnittstellen müsse!l dem Stand der Technik. insoe
sondere einheitlich normierten europäischen Standards 
entsprechen, z.B. dem Standard :Ylultimedia-Home
Plattfo:rm. 

(3) Wer selbst oder durch ein ihm nach § 4 Abs. 4 
zuzurechnencies Unternehmen eine technische Plattform 
in der 1-Veise be;:reibt, dass er Dekoder ve:-marktet und 
zugleich sowohl 

1. Anbieter von Zugangsberechtigungsdiensten (CAS) 
ist, als auch 

2. die Programmierschnittstellen (API) der Dekoder be
stimmt, die für die Herstelbng und den Betrieb von 
A.'lwendungen im Zusammenhang mi'.: Fernsehdien
sten erforderlich sind, 

muss neben den A_l1fordenmgen des § 4 die notwendigen 
und zumutbaren Vorkehrungen für eine Trennm:g der für 
die Die!lstleistungen nach Xr. l und ::Sr. 2 notwendigen 
Fur,_1-:tior:en des Dekoders treffen. 

(4) 'Wer neben einer technischen Plattfo= nach Ab
satz 3 selbst oder durch ein ihm r:ach § 4 Abs. 4 
zc:zurechnendes Unternehmen auch eine Programmplatt
form betreibt, die Dekoder i::n Zusa::n..T!enhang mit der 
Bündelung und Vermarktung von Programmen vertreibt 
ur..d dabei eine marktbeherrschende S:eEung hat, muss 
Zugangsberechtigungsdienste (CAS) so anbieten. c.ass die 
von iP~"'Il vermarkteten Programme von zugangsberechtig
te!l Zuschauern ohne Behinderung mit allen Dekodern 
empfangen werden können, die die i\..'lforder;.mgen nach 
dieser Satzung erfüllen. 2Der Verpfich'.:ete muss ::'ür die 
Zulassung von Anwendungen auf seiner tech1ische!l 
Plattform (Zertifizierung) Verfahren vorsehe!!, die ur:ter 
Wahrung der Interessen an Wirtschaitlic!lkeit_ und Si
cherheit eine Unabhängigkeit von se:.r::.er: Anbieterin:er-
essen gev..--ährleisten. · 
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(5) Auf die Zuweisung von Dater_raten bei der Zusam
menstelh.:r:g des Da~enstro:o.es C:.\Iultiplexing) fbden die 
Grur:dsätze des § 4 Amvenc.ung. 

§ 14 
Zugang zu Navigatoren 

(§ 53 Abs. 2 RStV) 

(1) 1Die Verpflichtunger. nach § 13 geiten auc:i ffa die 
Ar.bieter von Systemen nach§ 53 Abs. 2 RStV, c.ie auch 
die Auswahl von Ferr.sehprogrammen steuern unci die als 
übergeordnete Benutzeroberfläche für alle über das Sy
stem ar:geboter:en Dienste venvendet werden (Kavigato
ren). 2Der Zugang ist so zu ·gewähren, dass nicht cias 
Auffinden ur..d die Xutzung bestimmter In..½.alte im Ver
r..ältnis zu a:lderen erschwert wird. 3Insbesor.dere müssen 
die im ~ 52 Abs. 3 Kr. l und 2 und Abs. 4 Xr. l RStV 
genanr..t~en Program:::ne berücksichtig: wenien. ".Jeder An
bieter eines Kavigato:-s hat im Rahmen des techr..ischen 
Möglichen dem Empfänger durch Verknüpfung die X:it
zung anderer ~avigatoren und elektronischer Prograrr:m
führer zu ermöglichen. 

(2) 1Im Rahmen des technisch :Siöglichen sind Navigato
ren so auszustatten, dass c.er Xutzer jedes Programm 
unmittelbar einschalte!l und aus dem Prograrr~ unmit
telbar in den );favigator zurückwechseln kann. 'De:
Xutzer soll die :Slöglichkeit haben, die Refoenfolge der 
Programme zu verändern. 

(3) 'Auf das öffentlich-rechtliche und private Pro
grammangebot muss im ersten Xutzungsschritt g:eichge
wichtig hingewiesen werden. 2Dies schließt den Hinweis 
auf andere Dienste nicht aus. 

(4) 'Service-fa:formationen im Datenstrom sind so zu 
erstellen. dass sie von jede=ann ven,·e!ldet ,verden 
können, ·der Anwendungen für Dekoder herstellen will. 
'Diese Verpilichtung ist jedenfalls dann erfüllt, wenn für 
die Erstellung ein!leitlich normierte eu:·opäische Stan
dards, ,vie z.B. der Dv'B-SI-Standard genutzt werden. 

(5) Die Landesmedienanstalten erstellen in Zusammen
arbeit mit den Verpflichteten nach dieser Vorschrift 
.'\nforderungen für Xavigatoren, die auch Elemente elek
tronischer Programmführung enthalten können. 

§ 15 
Zugang zu Programmplattformen 

(Programmbündelung und -vermarktung -
§ 53 Abs. 3 RStV) 

(1) Bei der Prüfung nach § 53 Abs. 5 S. 1 RStV, ob der 
Verpflichtete Be:-echtigte ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund llnmittelbar oder mittelbar unterschiedlich be
handelt (§ 53 Abs. 3 RStV), berücksichtigt die zustär:dige 
Landesmedienanstalt insbesondere, ob 

1. der Verpflichtete in das Programmpaket, zu dem der 
Berechtigte Zugang begehrt, bereits Ar::gebote anderer 
Be1·ecr..tigter aufgenommen hat oder 

2. der Berechtigte den Zugang für sonst unentgeltlich 
angebotene digitale Prog1·amminhalte oder Dienste 
begehrt. 

(2) Von einem Verpflic!lteten nach Absatz 1, c.er 
mehrere Programmpakete oder eb Programmpaket in 
verschiedenen Zusammenstellunge::i verrr:arktet, wird 
ve:-mutet, dass e:- Berechtigte nicht unbillig behindert 
(§ 53 Abs. 3 RStV), wenn er seine Zugangsbedingungen so 
ausgestaltet, dass Berechtigte mit ihren digitalen Pro
gramrr..ir ..... ~alten oder Diensten jedenfalls als Zusatzange
bot verr.1arktet werden können. 

(3) Bei Verpflichteten, die selbst oder durch eb ir.,_'J.en 
nach § 4 Abs. 4 zuzurechnendes "Cnternehrr..en eine 
marktbeherrschende Stellung nicht nur bei der Bür..de
lung ur..d Vernarktung von Prograrr:men naben, sondern 
auch beim Betrieb einer Kabelanlage, prüft die zustän
dige Landesmedienanstalt, ob sich daraus zusätzliche 
i\..'lforderur..gen ergeben. 

(4) Verp:lichtete, die selbst oder durch ein ihnen r..ach 
§ 4 Abs. 4 zuzurechnendes "Cnterne::m:.en auch eine 
technische Plattform betreiben, dürfer:: die Verbrei'.:l;.ng 
ihrer Programmpakete über andere tech„'J.ische Plattfor
men nicht behindern. sofern diese Plattformen die AI!for
derungen nach dieser Satzung erfüllen. 

VIERTER ABSCH~ITT 
-C-bergangs- unä. Schkssvorschriften 

06 
Übergangsregelung 

(1) Zum Zeitp,.mkt des In-Kraft-Tretens dieser Satzung 
bereits am :.\Iarkt angebotene Zugangsdienste sind ür..ver
züglicn r..ach § 5 anzuzeigen. 

2) 1Sie r:i.üssen im Rahrr..en des tec1'_llisch Möglichen und 
des ,;virtschaftlich Zumutbaren so schnell und so weit wie 
möglich an die A„'lfordenmgen des § 53 RStV und dieser 
Satzung angepasst werden. 'Die zuständige Landesme
dienanstalt kann nach pflichtgemäßem Ermessen eine 
angemessene Übergangsfrist oestirnmen. 3§§ 11 und 12 
gelten entsprec!lend. 

§ 17 
Bericnt über die Entwicklung c.es digitalen Zugangs 

Die Gemeinsame Stelle „Digitaler Zugang" veröffent
licht regelmäßig Berichte über die Erfahrungen bei der 
Anwendung des § 53 RStV und dieser Satzung. Die 
Berichte stellen die technischen und wirtschaftlicher! 
Entwicklungen dar. Die Beteiligten erhalten vor Abfas
sung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

;i 18 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Xovember 2000 in Kraft. 

Düsseldorf, de1 25. August 2000 

822 

Der Direktor der Landesanstalt 
für Rundfunk Nordrhein-Westfalen (LiR) 

Dr. Xorbert Schneider 

- GV. ~"-RW. 2000 S. 625. 

Änderung der Regelung 
über die Entschädigung für die 
ehrenamtlichen ::.Vlitglieder der 

Selbstverwaltungsorgane und die 
von den Selbstverwaltungsorganen 

gebildeten Ausschüsse des 
Rheinischen Gemeindeunfallversicherungs

verbandes - Entschädigungsregelung -
Vom 15. Juni 2000 

Die Vertreterversammlung des Rheinischen Gemein
deunfallversicl:erungsverbandes hat am· 15_ 6. 2000 gern. 
§§ 8 Abs. 6, 13 Ziff. 11 der Satzung vom 13. Dezembe· 
1989 (GV. ~"-RW. S. 664) zuletzt geändert durch den Achten 
Nachtrag vom 30. September/2. November 1999 (GV. 
NRW. S. 675/SGV. KRW. 8~2) in Verbindung mit§ 41 SGB 
IV (BGBL I 1976 S. 3845) ci:.e folgende Andenmg cier 
Regelung über die Entschädigung der ehrenamtlichen 
:viitglieder der Selbstvenvaltungsorgane und. der ·von den 
Selbstvenvaltungsorgane::i gebildeten Ausschüsse - Ent
schädigungsregelung - vom 5. ~ovember 1998 (GV. XRW. 
S. 42) besch!ossen: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

,,§ 1 
Allgemeines 

Die ::XIitglieder der Selbstvenvaltungsorgane ein
schließlich ihrer Ausschussmitglieder erhalten nach 
::XIaßgabe dieser Entschädigungsregelung Erstattung 
der in Ausübung ibrer Tätigkeit entstehenden Ausla
gen." 
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2. § 2 erhält foiger:de Fassur..g: 

?:§ 2 
Erstattu::ig barer Auslage:?::! 

Die Erstattung barer Auslagen einschlieBlich der ~e
benkos:en, die aufgrund von Reisen zur Erfülkng cier 
A'J.fgaben eir..es slitgliecies d.er Selbstverwaltungs
orgar:e oder Ausschüsse oder aui' Beschluss eines 
Selbstvenvaltungsorga!1es ode::- Ai.;.sschusses durchge
führt werden, erfolgt nach ~,Iaßgabe des Gesetzes üoer 
die Reisekoster:vergütung für die Beamtinnen, Beam
ten, Richterinnen und Richter des Landes :i'\ordrhei:::i
Westfalen (Landesreisekoste::igesetz - LRKG) in der 
jeweils gültigen Fassung sowie nach slaßgabe der auf 
Grundlage des LRKG erlassenen Rechtsverordimngen 
in der jeweils gültigen Fassung." 

§7 
In-Kraft-Treten 

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2000 in Kraft. 

Düsseldorf, den 15. Ju::ii 2000 

Der alterniere::ide Vorsitzende 
der Vertreterversammlung 

von Lennep 

Der Vorsitzende cies Vorstandes 

Etschenberg 

Genehmigung 

Die vorstehende. von der Vertreterversarr:.mlum:( des 
Rheinischen Gemeir..deunfalJversicnerungsverbandes am 
15. Juni 2000 beschlossene „Anderung der Regelung über 
die Entschädigung für die ehre::iamtlichen Mitglieder der 
Selbstverwaltungsorgane und die von den Selbstverwal
tungsorganen gebildeten Ausschüsse des Rheinischen 
Gemeind.eanfallversicherungsver::iandes" - Entschädi
gungsregekng-, ir.. Kraft ab 1. Juli 2000, wird hie;,-mit bis 
auf Widerruf gern. § 41 Abs. 4 Satz 3 SGB IV genehmig:. 

Essen, de:::i 3. August 2000 
I.2 - 3546.101 

Landesversicherungsan:t 
Xorcirhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Klein 

- GV. ~RW. 2000 S. 628. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 13. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Detmold, 

Teilabschnitt Oberbereich Paderborn 
im Gebiet der Stadt Büren 

Vom 21. August 2000 

. Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Det
mold hat in seiner Sitzung am 6. Septe!Ilber 1999 die 
Aufstellur:.g der 13. Änderung cies Ge::iietse:nwicklungs-

- _ _!:>l~n_es _Nr _dJ\n __ fü!gienmgsbezir..k. Detmold, ..Teilaoschnitt.. 
Oberbereich Pade1·born im Gebiet der Stadt Büren (Dar
stellung des Flughafengeländes Paderbo!TI/Lippstadt) 
besc:::tlossen_. 

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 25. :\Iai 2000 -
v"I B 1 - 60.36.18 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs
gesetzes in de::- Fassung der Bekan::itmachi.;.ng vom 
29. Juni 1994 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert am 
14. Juli 1999 (GV. :1\"RW. S. 142), im Einvernen.men mit den 
fachlich Zü.ständigen Landesn,inisterien ger:.eh::iügt. 

Gemäß § 15_~'\.bs. 3 des Landesplar:ungsgesetzes werden 
die in cier A.---iä.er11.ng d.es Geb:etse::itwicklungsplanes 
enthaltene::i Dars:el!ungen mit cier BekanntT.acnung der 
Ge::ier..::nigur..g Ziele der Raurr..ord::iung und La:tdespla
nu::ig. 

D:.e 13. ÄEderm1g des Gebietser:twicklungsplanes für 
den Regieru::igsbezirk Det::nold wird bei der Staatskanz
lei (Lanciesplanungsbehörde), bei der Bezirksregierung 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehö:-de) sowie bei der Stadt 
Büren zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmig:.mg de!· Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord
nungsblatt für das Land ::.'\ordrhein-Westfalen erfolgt 
::iach § 16 Abs. 2 Satz l des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanu::igsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht scl:riitlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezi;,-ksregierm:g 
Detmold (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietse!ltwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 21. August 2000 

Der lVIir:isterpräsident 
des Landes Xordrhein-\Vestfalen 

Im Auftrag 

Dr. Pietrzeniuk 

- GV. i\"RW. 2000 S. 629. 

Öffentliche Bekanntmachung 
über eine Ergänzungsgenehmigung 

für den Forschungsreaktor FRJ-1 in Jülich 
- Bescheid Xr. 7/Sb (lE) FRJ-1 -

Vom 29. i\Iärz 2000 

Datum der Bekanntmachung: 22. September 2000 

Gemäß §§ 15 Abs. 3 und 17 der Atorri-echtlichen 
Verfahrensverorcinung (AtV:fV) in der Fass-:.:.ng der Be
kandmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 180) wird 
Felgendes bekannt gegeben: 

Das :.Vli::iisterium für Wirtschaft und Mittelstand. Ener
gie und Verkehr des Landes N ordrheiP--Westfalen hat der 
Forsch~ngszer:trum Jülich (FZJ) GmbH, Leo-Brandt
Straße, 52428 Jülich, eine Ge::iehmigung zum Abbau 
weiterer Anlagente:le des Forschungsreaktors FRJ-1 in 
Jüiic;1 er:eil'.:. 

Der verfügende Te:l I :-Jr. 1 des Besd:.eides r..at cen 
folgenden \Vortla--.it: 

„1. Genehmigung nach dem Ato:r::1gesetz 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die 
friedliche Venvendung der Kernenergie und cien 
Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - AtG) i1: 
cier Fassung de:- Bekanntmachur..g vom 15. Juli 1985 
(BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert d.urch Gesetz vom 
3. J;Iai 2000 (BGBL I S. 636), wird cie!' 

-Fmschungszentr-um-Jülich E-FZ-J·) GmbH - · 
Leo-Brandt-Straße 

52428 Jülich 

auf ihren Antrag vorr.. 28. September 1999, zuletzt 
ergänzt mit Schreiben vom 16. Dezer-1ber 1999, die 

Teilgenehmigung 

erteilt, auf ihre::n Betriebsgeläncie in der Gemarkung 
Jülich, Flur 44, Flurstück 25, an ihrem Forschungs
reaktor FRJ-1 (J.IERLIK) nach iviaßgabe der in Ab-
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sch::litten 2 unci 3 aufgeführten "Cnterlagen bzv;. 
Auflage::1 wie iolgt \Ve:.tere Anlagenteile abzubauen 
und ciie Anlage i:>1 Teilen zu verändern. 

1. Aobau folgender Anlagenteile: 

Reaktortankeinbauten, bestehend aus: 

Alu::niniurr:.-Flussbrücken ei::ischließlich Geste> 
len, 
Kernoegrenz;.mgskasten, 
Gitterplatte mit S:römu::igskanal einschließlich 
Halteru::igen für E:ls."1)erimente und nukleare b
strumentierur-g, 

- Vorlaufleiti;ng des Primär-Nachspeisesystems, 
- Vorlau:i'leitung des Inversio::iskreislaufes. 

Prirnärkühlsystem, ausschließlich der im Reaktor
tank eingebetteten Teile, bestehend aus: 

- Prirnär-Xachspeisesystem und restlichen Teilen 
des Primär-Hauptkühlkreislaufes, 

- Inversionskreislauf, 
Verzögerungstankbehälter einschließlich noch 
vorhar.dener Rohrleitungen und Armaturen, 

Einbauten in Experimentierkanälen, bestehend 
aus: 

- Grauhitsteinen der Thermischen Säulen ein
schließlich Ionisationskammer und Wismutfil
ter, 
restlichen aktivierten Abschirmstopfen aus den 
Stra!1.Jroh:ren. 

Säu:.endrehkran (KTA-Kran) im Reaktortopbe
reich einschließlich Steuerpult und Zuleitungen 
a-:ich im -äußeren Bereich des Reaktorblocks Z\Vi
schen Säulen A und H. 

2 .... ~11.derungen: 

- Ablassen des restlichen Tankwassers, 
- Versorgungssystene, 

Ko::nrnunikations-, \Va:m- und Überwachungs
ei:!:1richtu::1ge::1." 

Die Genehmigung ist mit einer Auflage versehen, die 
insbesondere de::n Zweck dient, Leben, Gesund..rieit 
und Sachgüter vor der schädlichen Wir~~ng ionisie
render Strahlen zu schützen und irr. Ubrigen zu:: 
gefahrlose!l Durcnführung der i\rbeifän beizutragen. 

Der Gen.ehnigungsbescheid enthält folgende Rechts
behelfsbelehrung: 

„Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann i:rmerhalo eines ivionats 
nach Bekanntgabe Klage ernoben werden. Die Klage 
ist beim Oberverwaltungsgericht für das Land Kord
rhein-lVestfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, 
schriftlich einzureichen. Falls die Frist durch das 
Verschulden eines Bevollnächtigten versäumt \Ver
den sollte, so \>türde dessen Verschulde::1 de::n Voll
machtgeber zugerec},_riet werden." 

Eine Aus:ertigung des Bescheides ist vom Tage nach 
der Bekanntmachung an 2 lVochen während der 
Dienststunden 

a) im :vlinisterium für Wirtschaft und lVIittelstacd. 
Energie und Verkehr des Landes Xordrhein-"\'Vest~ 
falen, Haroldstr. 4, 40213 Düsseldorf 
(.A.'1meldung beim Pförtner) 
(Dienststunde!l: montags und dienstags von 9.00 
bis 15.30 "Chr, mittwochs bis freitags von 9.00 bis 
15.00 Uhr) 

und 

b) in der Stadtverwaltung Jülich, Zimmer 311, 
3. Obergeschoss des neuen Rathauses, Große Rur
straße 17, 52428 Jülich 
(Dienststu!lden: montags bis mittwochs von 8.30 
bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr, donnerstags 
von 8.30 bis l~.00 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr sowie 
freitags 8.30 bis 12.00 Uhr) 

zur Einsicht ausgelegt. 

:.VIit dem E!1de der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
auch gegenüber Dritten, die kei...'1e Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt. Dieser Zeitpur-~t ist für 
den Beginn der Kiagefrist maßgebend. 

Der Bescheid kann bis zum Ablauf der Recb.tsbehelfs
frist beim :.\Iinisterium für Wirtschaft und :VEttel
stand, Energie und Verkehr des Landes Nordrhei!l
Westfalen, 40190 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 
IV B 1-8943 FRJ-1-7/Sb(lE)-5.4 von Perso!len, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen, schriftlich ange
fordert werden. 

}Iinisterium 
für Wirtschaft und :Vlittelstand. 

Energie und Verkebr · 
des Landes ~ordrhein-lVestfalen 

Im Auftrag 

Ceyrowsky 
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